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Anwesenheit in den Ferien
Quellen: LDG § 56, VBG § 42a, LVG § 8, 12, Leitfaden für die Schulleitungen der öffentlichen allge-
mein bildenden Wiener Pflichtschulen, Stand September 2024

Während der Hauptferien haben Lehrpersonen Urlaubsanspruch. In den jeweils zutreffenden 
Dienstrechten - Landeslehrerdienstrechtsgesetz (LDG) für pragmatisierte Lehrpersonen, Vertrags-
bedienstetengesetz (VBG) für vertragliche Lehrpersonen im Dienstrecht Jahresnorm und Landes-
vertragslehrpersonengesetz (LVG) für vertragliche Lehrpersonen im Dienstrecht Pädagogischer 
Dienst - wird der Urlaubsanspruch unterschiedlich geregelt.

Pragmatisierte Lehrpersonen sind gesetzlich während der gesamten Hauptferien vom
Dienst beurlaubt (LDG § 56).

Für vertragliche Lehrpersonen beginnt der Urlaubsanspruch frühestens nach Abwicklung
der Schlussgeschäfte und endet laut VBG § 42 a sowie für Vertragslehrpersonen im Pädagogi-
schen Dienst laut LVG § 12 bereits mit dem Montag vor Beginn des folgenden Schuljahres.
Somit gilt der Urlaubsanspruch bis inklusive Montag in der letzten Ferienwoche. Damit ist
jedoch nicht zwangsläufi g eine Anwesenheit in der Schule vorgesehen.

Für alle Dienstrechte gilt jedoch, dass eine persönliche Anwesenheit am Dienstort bei besonderen 
Verpflichtungen, wie etwa im Falle eines Widerspruchs („Berufung“) z.B. gegen das Aufsteigen in 
die nächste Schulstufe und in sehr seltenen Ausnahmefällen der Vertretung der Schulleitung oder 
einer Abhaltung von Prüfungen, erforderlich ist.

Für Lehrpersonen im Dienstrecht Pädagogischer Dienst ist die Anwesenheit an der Schule in einer 
Vereinbarung zwischen Dienstbehörde und der wienweiten Personalvertretung/Zentralausschuss 
(ZA) näher erläutert. Sie wird für öffentliche Schulen zeitlich an die Ferienordnung der Schulleitun-
gen im Rahmen der Wiener Kanzleitageregelung angelehnt. Diese Kanzleitageregelung besagt, 
dass die Anwesenheit der Schulleitung an den Journaldiensttagen in der letzten Ferienwoche am 
Donnerstag und Freitag von 8 – 12 Uhr vorgesehen ist.

In der letzten Ferienwoche könnten daher ab Donnerstag Lehrpersonen im Dienstrecht Pädagogi-
scher Dienst zu standortspezifi schen Tätigkeiten gemäß LVG § 8 (¬10) vor Ort herangezogen wer-
den. Standortbezogene Tätigkeiten sind zum Beispiel die Mitarbeit im Rahmen der Unterrichts-, 
Schul- und Qualitätsentwicklung, Dienst- und Teambesprechungen.
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Solidaritätsversicherung der GÖD
Alle Mitglieder sind kostenlos im Rahmen dieser Gruppenversicherung versichert, wenn sie zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles seit mindestens 3 Jahren Mitglied der GÖD waren und den Mitgliedsbeitrag regel-
mäßig und in richtiger Höhe geleistet haben. 

1. Spitalgeld - Versicherung für alle Mitglieder 
Im Falle eines unfallbedingten Spitalaufenthaltes (sowohl Freizeit - als auch Berufsunfall) erhalten Sie als 
aktives Mitglied und PensionistIn € 4,- ab dem ersten Tag, sofern der Aufenthalt mindestens 4 Tage dau-
ert. Das Maximum beträgt € 308,- (=77 Tage).

2. Invaliditäts - Versicherung 
Im Falle einer freizeitunfallbedingten Invalidität eines nicht im Ruhestand befindlichen Mitgliedes gebührt 
bei Totalinvalidität folgende Leistung (bei Teilinvalidität dem Grad entsprechend anteilige Leistung) bei 
einer Mitgliedschaftsdauer von
• mind. 3 bis 10 Jahren: € 3200,- 
• über 10 bis 25 Jahren: € 4800,- 
• über 25 Jahren: € 6400,-

3. Begräbniskostenbeitrags - Versicherung 
Bei Ableben eines aktiven Mitglieds oder Mitgliedern, die nach 1971 in den Ruhestand getreten sind, ge-
bührt ein Begräbniskostenbeitrag je nach Mitgliedschaftsdauer von
• mind. 3 bis 10 Jahren: € 150,- 
• über 10 bis 20 Jahren: € 160,- 
• über 20 bis 30 Jahren: € 170,- 
• über 30 Jahren: € 180,-

4. Ablebensrisiko - Versicherung 
Nach dem durch einen Unfall verursachten Tod eines sich am 1.1.2000 im Ruhestand befindlichen Mitglieds 
der GÖD, werden je nach Mitgliedschaftsdauer folgende Versicherungsleistungen erbracht:
• mind. 3 bis 10 Jahren: € 875,- 
• über 10 bis 25 Jahren: € 1310,- 
• über 25 Jahren: € 1745,-

5. Todesfallversicherung bei Freizeitunfällen 
Im Falle eines freizeitunfallbedingten Todesfalls eines nicht im Ruhestand befindlichen aktiven Mitgliedes 
gebührt je nach Mitgliedschaftsdauer folgende Leistung:
• mind. 3 bis 10 Jahren: € 800,- 
• über 10 bis 25 Jahren: € 1000,- 
• über 25 Jahren: € 1200,-
Zu beachten ist die Verjährungsfrist von 3 Jahren ab Unfall - bzw. Todesdatum, danach tritt Anspruchsver-
lust ein.


